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Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder 
(KiTaG) 

in der Fassung vom 7. Februar 2002 
§ 4 

Personal der Kindertagesstätten 

 
(1) 1 Die Leitung einer Kindertagesstätte darf nur einer Sozialpädagogin, einem 

Sozialpädagogen, einer Erzieherin mit staatlicher Anerkennung oder einem 
Erzieher mit staatlicher Anerkennung (sozialpädagogische Fachkräfte) 
übertragen werden. 2 Die Leitung soll über einschlägige Berufserfahrung 
verfügen. 3 Für Fachkräfte mit einer gleichwertigen Ausbildung kann das 
Landesjugendamt Ausnahmen zulassen. 
 

(2) 1 Die Gruppenleitung darf nur einer sozialpädagogischen Fachkraft übertragen 
werden. 2 Ist die Ausbildung einer Erzieherin oder eines Erziehers nur für eine 
bestimmte Kindesaltersstufe anerkannt, so genügt diese Anerkennung, wenn 
sie oder er eine Gruppe leitet, die überwiegend aus Kindern dieser Altersstufe 
besteht. 3 Für Fachkräfte mit einem anderen staatlich anerkannten 
pädagogischen Abschluss oder einer gleichwertigen Ausbildung kann das 
Landesjugendamt Ausnahmen zulassen. 
 

(3) 1 In jeder Gruppe muss eine zweite geeignete Fach- oder Betreuungskraft 
regelmäßig tätig sein. 2 Sie soll in der Regel Erzieherin mit staatlicher 
Anerkennung oder Erzieher mit staatlicher Anerkennung sein; sie kann auch 
Kinderpflegerin oder Kinderpfleger, Sozialassistentin mit dem Schwerpunkt 
Sozialpädagogik oder Sozialassistent mit dem Schwerpunkt Sozialpädagogik 
sein. 3 Für Fachkräfte mit einer gleichwertigen Ausbildung kann das 
Landesjugendamt Ausnahmen zulassen. 4 Stehen derartige geeignete Kräfte 
auf dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung, so kann auch eine 
Spielkreisgruppenleiterin oder ein Spielkreisgruppenleiter, die oder der über 
einen entsprechenden Befähigungsnachweis verfügt, oder eine 
Berufspraktikantin oder ein Berufspraktikant als zweite Kraft tätig werden. 
 

(4) 1 In jeder Krippengruppe mit mindestens elf belegten Plätzen muss 
darüber hinaus ab dem 1. August 2020 eine dritte Fach- oder 
Betreuungskraft regelmäßig tätig sein. 2 Sie muss Sozialassistentin mit 
dem Schwerpunkt Sozialpädagogik, Sozialassistent mit dem 
Schwerpunkt Sozialpädagogik oder eine sozialpädagogische Fachkraft 
sein. 3 Absatz 3 Sätze 3 und 4 gilt entsprechend, Satz 4 jedoch nur, wenn 
er nicht bereits auf die zweite Kraft angewandt wurde. 
 

(5) Stellt das Landesjugendamt fest, dass im Einzugsbereich eines Kindergartens 
zusätzlich zu den bestehenden Gruppen Bedarf an Kindergartenplätzen für eine 
Gruppe von nicht mehr als zehn Kindern besteht, so braucht für eine solche 
Gruppe abweichend von Absatz 3 eine zweite Kraft nur für den Fall eines 
besonderen Bedarfs zur Verfügung zu stehen. 
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